
Europäische Datenschutzgrundverordnung für Schulen

DSGVO - die Europäische Datenschutzgrundverordnung für Schulen
Zum 25. Mai 2018 ist die Europäische Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) in Kraft getreten. Mit den neuen RegelungenZum 25. Mai 2018 ist die Europäische Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) in Kraft getreten. Mit den neuen Regelungen
zum Datenschutz ergeben sich einige Neuerungen:zum Datenschutz ergeben sich einige Neuerungen:

Ein behördlicher Datenschutzbeauftragter ist zwingend (Art. 37) 

Verfahrensverzeichnis wird zum Verarbeitungsverzeichnis (Ergänzung um Papierakten) 

Die datenschutzrechtliche Einwilligung muss ausdrücklich erteilt werden. 

Meldepflicht für Datenschutzpannen (Art. 33) 

Datenschutzfolgeabschätzung (Art. 35: Risikominimierung) 

Dokumentationspflichten (z. B. bei Datenübermittlung) 

Nähere Informationen zum Datenschutz an Schulen finden Sie unter:
KultusportalKultusportal

LandesdatenschutzbeauftragterLandesdatenschutzbeauftragter

Vorlagen für VerfahrensverzeichnisseVorlagen für Verfahrensverzeichnisse

Fortbildungen für DatenschutzbeauftragteFortbildungen für Datenschutzbeauftragte

https://it.kultus-bw.de/,Lde/Startseite/IT-Sicherheit/Datenschutz+an+Schulen
https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/
https://lehrerfortbildung-bw.de/st_recht/daten/ds_neu/verfahren/
https://lfb.kultus-bw.de/Startseite

